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Rechnungslegung

BFH: Bewertung eingelegter Kapitalgesellschaftsanteile

Überträgt eine juristische Person des öffentlichen Rechts einer Tochtergesellschaft
unentgeltlich (die restlichen) Anteile an einer grundstückshaltenden Kapitalgesellschaft,
werden die eingebrachten Anteile erstmalig steuerverstrickt und sind deshalb mit dem
Teilwert anzusetzen. Die durch die Anteilsübertragung aufgrund Anteilsvereinigung
entstehende GrESt erhöht nicht den Teilwert, sondern ist bei der Schuldnerin sofort als
Betriebsausgabe absetzbar.

Sachverhalt
Die Klägerin und Beschwerdeführerin (Klägerin) ist eine GmbH, deren alleiniger
Gesellschafter eine juristische Person öffentlichen Rechts (Bundesland) ist. Sie war zu 95 %
an der B-AG beteiligt, die über Grundbesitz verfügte. Im Juli 1999 (Streitjahr) übertrug das
Land die restlichen 5 % der Aktien an der B-AG unentgeltlich auf die Klägerin. In ihrer Bilanz
zum 31.12.1999 bildete die Klägerin eine Rückstellung für Grunderwerbsteuern, da der
Tatbestand einer Anteilsvereinigung verwirklicht war (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG). Das
Finanzamt behandelte diese Rückstellung nicht als sofort abzugsfähigen Aufwand, sondern
aktivierte den Rückstellungsbetrag als Nebenkosten zur Anschaffung der Beteiligung an der
B-AG. Die deswegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg.

Entscheidung
Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen FG-Urteils. Die
infolge der Anteilsübertragung von der Klägerin gezahlten Grunderwerbsteuern sind nicht
als Anschaffungskosten auf die übertragenen Aktien zu aktivieren und erhöhen auch nicht
auf andere Weise den für die Aktien zu bildenden Bilanzansatz. 

Die unter den Beteiligten eigentliche Streitfrage danach, ob die infolge einer Sacheinlage
von Gesellschaftsanteilen aufgrund Anteilsvereinigung ausgelöste Grunderwerbsteuer von
der aufnehmenden Gesellschaft als Anschaffungskosten der eingebrachten Anteile zu
aktivieren sind, kann dahinstehen. Denn die bilanzielle Berücksichtigung der
Grunderwerbsteuern als Bestandteil von Anschaffungskosten scheidet im Streitfall schon
deshalb aus, weil die vom Land übertragenen Aktien bei der Klägerin nicht mit den
Anschaffungskosten, sondern mit dem Teilwert zu bilanzieren sind. Grundsätzlich gehören
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften zwar zu den Wirtschaftsgütern, die gemäß § 6 Abs. 1
Nr. 2 S. 1 EStG 1997 in der Steuerbilanz mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen sind. Jedoch bestimmt die speziellere Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 HS 1
EStG 1997 für die Bewertung von Einlagen den Ansatz mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung. Diese Vorschrift ist hier anzuwenden, weil es sich bei der Übertragung der
Aktien der B-AG auf die Klägerin um eine Einlage des Landes gehandelt hat. 

Die aufgrund der Anteilsvereinigung anfallenden Grunderwerbsteuern erhöhen nicht den
Teilwert, mit dem die eingelegten Aktien zu aktivieren sind. Anknüpfungspunkt für die
Grunderwerbsteuer ist im Falle der Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG die
Zuordnung aller Geschäftsanteile in einer Hand, mit der das Gesetz einen
grundstücksbezogenen Erwerbsvorgang fingiert (vgl. BFH-Urteile vom 02.04.2008 und
25.08.2010). Grunderwerbsteuerpflichtig wird der Aktienerwerb deshalb nur, wenn der
Erwerber sämtliche anderen Aktien - für Erwerbsvorgänge ab dem 01.01.2000: mindestens
95 % der Aktien - entweder bereits hält oder zugleich erwirbt. Es handelt sich somit bei den
Grunderwerbsteuern nicht um regelmäßig, sondern nur in bestimmten Ausnahmefällen an
den Aktienerwerb geknüpfte Folgekosten, die deshalb im Rahmen der Bemessung des
Teilwerts der eingelegten Aktien nicht zu berücksichtigen sind.

Betroffene Normen
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG, § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 EStG 1997 
Streitjahr 1999

Vorinstanz
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 07.07.2009, 6 K 2349/08, Zusammenfassung

http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1149223/index.html


siehe Deloitte Tax-News

Fundstelle
BFH, Urteil vom 14.03.2011, I R 40/10, BStBl II 2012, S. 281

Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 02.04.2008, II R 53/06, BStBl II 2009, S. 544 
BFH, Urteil vom 25.08.2010, II R 65/08, BStBl II 2011, S. 225

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.deloitte-tax-news.de/rechnungslegung/fg-baden-wuerttemberg-grunderwerbsteuer-als-anschaffungsnebenkosten-bei-anteilsvereinigung1.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=fb00775fca8bdc0e6c610a951aac11e1&nr=24221&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=470fe8531c9735cb0a122964e81bf6b4&nr=15977&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=6b7ef174570f9edea4a5c8c9bf6f741d&nr=22915&pos=0&anz=1

	BFH: Bewertung eingelegter Kapitalgesellschaftsanteile
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Normen
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstellen


